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Maßnahmen aufzuzeigen, die zur Unterstützung der Regie-
rungen bei ihren Bemühungen um die Förderung und Konsoli-
dierung neuer oder wiederhergestellter Demokratien ergriffen 
werden können; 

 3. begrüßt die Tätigkeit des zwischenstaatlichen Folge-
mechanismus der vierten Internationalen Konferenz der neuen 
oder wiederhergestellten Demokratien; 

 4. bittet die Mitgliedstaaten, die zuständigen Sonderor-
ganisationen und Organe des Systems der Vereinten Nationen 
sowie andere zwischenstaatliche und nichtstaatliche Orga-
nisationen, weiterhin aktiv zum Folgeprozess der vierten Inter-
nationalen Konferenz der neuen oder wiederhergestellten De-
mokratien beizutragen; 

 5. erkennt an, dass den Vereinten Nationen eine wichtige 
Rolle dabei zukommt, die von den Regierungen im Rahmen ih-
rer Entwicklungsanstrengungen unternommenen Demokratisie-
rungsbemühungen zur rechten Zeit auf geeignete Weise kohä-
rent zu unterstützen; 

 6. ermutigt den Generalsekretär, die Organisation auch 
künftig besser in die Lage zu versetzen, den Ersuchen der Mit-
gliedstaaten wirksam zu entsprechen, indem sie ihre Bemü-
hungen um die Erreichung der Ziele einer guten Staatsführung 
und der Demokratisierung kohärent und in ausreichendem Um-
fang unterstützt; 

 7. betont, dass die Aktivitäten der Organisation im Ein-
klang mit der Charta der Vereinten Nationen durchgeführt wer-
den müssen; 

 8. beglückwünscht den Generalsekretär und über ihn das 
System der Vereinten Nationen zu den Tätigkeiten, die auf Er-
suchen der Regierungen durchgeführt wurden, um die Bemü-
hungen um die Konsolidierung der Demokratie zu unterstützen; 

 9. ersucht den Generalsekretär, Möglichkeiten zu prüfen, 
wie das System der Vereinten Nationen die Bemühungen der 
Mitgliedstaaten um die Konsolidierung der Demokratie ver-
stärkt unterstützen kann, namentlich durch die Bestimmung ei-
ner Koordinierungsstelle; 

 10. begrüßt den Beschluss der Regierung der Mongolei, 
die fünfte Internationale Konferenz der neuen oder wiederher-
gestellten Demokratien im Jahr 2003 auszurichten; 

 11. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer achtundfünfzigsten Tagung einen Bericht über die 
Durchführung dieser Resolution vorzulegen; 

 12. beschließt, den Punkt "Unterstützung der Bemühun-
gen der Regierungen um die Förderung und Konsolidierung 
neuer oder wiederhergestellter Demokratien durch das System 
der Vereinten Nationen" in die vorläufige Tagesordnung ihrer 
achtundfünfzigsten Tagung aufzunehmen. 

RESOLUTION 56/97 

Verabschiedet auf der 86. Plenarsitzung am 14. Dezember 2001, ohne Abstim-
mung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/56/L.41/Rev.1 und Add.1, ein-

eingebracht von: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Argentinien, Armenien, 
Äthiopien, Bangladesch, Benin, Bolivien, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, China, 
Costa Rica, Demokratische Republik Kongo, Dominikanische Republik, Ecuador, 
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Gabun, Georgien, 
Ghana, Griechenland, Guatemala, Guinea, Honduras, Irak, Jemen, Jugoslawien, 
Kambodscha, Kamerun, Kanada, Kolumbien, Kroatien, Libanon, Libysch-Arabi-
sche Dschamahirija, Madagaskar, Marokko, Marshallinseln, Mongolei, Neusee-
land, Nigeria, Paraguay, Peru, Polen, Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, 
Rumänien, Suriname, Syrische Arabische Republik, Togo, Tonga, Tschechische 
Republik, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Vereinigte Staaten von Amerika, Zypern. 

56/97. Rückgabe oder Rückerstattung von Kulturgut an 
die Ursprungsländer 

 Die Generalversammlung, 

 in Bekräftigung der einschlägigen Bestimmungen der Char-
ta der Vereinten Nationen, 

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 3026 A (XXVII) vom 
18. Dezember 1972, 3148 (XXVIII) vom 14. Dezember 1973, 
3187 (XXVIII) vom 18. Dezember 1973, 3391 (XXX) vom 
19. November 1975, 31/40 vom 30. November 1976, 32/18 
vom 11. November 1977, 33/50 vom 14. Dezember 1978, 
34/64 vom 29. November 1979, 35/127 und 35/128 vom 
11. Dezember 1980, 36/64 vom 27. November 1981, 38/34 
vom 25. November 1983, 40/19 vom 21. November 1985, 42/7 
vom 22. Oktober 1987, 44/18 vom 6. November 1989, 46/10 
vom 22. Oktober 1991, 48/15 vom 2. November 1993, 50/56 
vom 11. Dezember 1995, 52/24 vom 25. November 1997 und 
54/190 vom 17. Dezember 1999, 

 eingedenk ihrer Resolution 56/8 vom 21. November 2001, 
die 2002 zum Jahr des Kulturerbes erklärte,  

 unter Hinweis auf die am 14. Mai 1954 in Den Haag verab-
schiedete Konvention zum Schutz von Kulturgut bei bewaffne-
ten Konflikten163, 

 sowie unter Hinweis auf das von der Generalkonferenz der 
Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur am 14. November 1970 verabschiedete Überein-
kommen über Maßnahmen zum Verbot und zur Verhütung der 
unzulässigen Einfuhr, Ausfuhr und Übereignung von Kultur-
gut164, 

 ferner unter Hinweis auf das von der Generalkonferenz der 
Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur am 16. November 1972 verabschiedete Überein-
kommen zum Schutz des Kultur- und Naturerbes der Welt165, 

 unter Hinweis auf das von dem Internationalen Institut für 
die Vereinheitlichung des Privatrechts am 24. Juni 1995 in 

 
163 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 249, Nr. 3511. 
164 Siehe Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur, Records of the General Conference, Sixteenth Session, Paris, 
12 October-14 November 1970, Vol. I: Resolutions. 
165 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 1037, Nr. 15511. 
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Rom verabschiedete Übereinkommen über gestohlene oder 
rechtswidrig ausgeführte Kulturgüter166, 

 sowie unter Hinweis auf die Erklärung von Medellín über 
kulturelle Vielfalt und Toleranz und den Aktionsplan für kultu-
relle Zusammenarbeit, die auf der am 4. und 5. September 1997 
in Medellín (Kolumbien) abgehaltenen ersten Tagung der Kul-
turminister der Bewegung der nichtgebundenen Länder verab-
schiedet wurden167, 

 feststellend, dass die Generalkonferenz der Organisation der 
Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur am 
2. November 2001 die Allgemeine Erklärung zur kulturellen 
Vielfalt und den Aktionsplan zu ihrer Umsetzung verabschiedet 
hat168, 

 mit Genugtuung über den in Zusammenarbeit mit dem Ge-
neraldirektor der Organisation der Vereinten Nationen für Bil-
dung, Wissenschaft und Kultur vorgelegten Bericht des Ge-
neralsekretärs169, 

 sich der Bedeutung bewusst, welche bestimmte Ursprungs-
länder insofern der Rückgabe von für sie in geistiger und kultu-
reller Hinsicht grundlegend wertvollem Kulturgut beimessen, 
als sie repräsentative Sammlungen ihres kulturellen Erbes zu-
sammenstellen können, 

 mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis über den unerlaubten 
Handel mit Kulturgut und seine schädlichen Auswirkungen auf 
das Kulturerbe der Nationen, 

 sowie mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis über den Verlust, 
die Vernichtung, die Entfernung, den Diebstahl, die Plünde-
rung, die unerlaubte Verbringung oder die Veruntreuung und 
jedwede willkürliche Zerstörung von Kulturgut in Gebieten ei-
nes bewaffneten Konflikts und in besetzten Gebieten, gleichviel 
ob es sich um internationale Konflikte oder um Binnenkonflik-
te handelt, 

 1. beglückwünscht die Organisation der Vereinten Natio-
nen für Bildung, Wissenschaft und Kultur und das Zwischen-
staatliche Komitee für die Förderung der Rückgabe bezie-
hungsweise im Falle unerlaubter Aneignung der Rückerstattung 
von Kulturgut an die Ursprungsländer zu der Arbeit, die sie 
insbesondere durch die Förderung bilateraler Verhandlungen 
im Hinblick auf die Rückgabe oder Rückerstattung von Kultur-
gut, die Erstellung von Inventaren beweglichen Kulturguts und 
die Anwendung der diesbezüglichen Objekt-ID-Norm, die Ein-
schränkung des unerlaubten Handels mit Kulturgütern und die 
Unterrichtung der Öffentlichkeit geleistet haben; 

 2. erklärt erneut, wie wichtig die Bestimmungen der 
Konvention zum Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Kon-
 
166 Siehe www.unidroit.org. 
167 A/52/432, Anlage I. 
168 Siehe Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur, Records of the General Conference, Thirty-first Session, Paris, 
15 October-3 November 2001, Vol. I: Resolutions. 
169 Siehe A/56/413. 

flikten163 sind, und bittet die Mitgliedstaaten, soweit nicht be-
reits geschehen, der Konvention beizutreten und ihre Durchfüh-
rung zu fördern; 

 3. begrüßt die Verabschiedung des Zweiten Protokolls 
der Konvention zum Schutz von Kulturgut bei bewaffneten 
Konflikten am 26. März 1999 in Den Haag und bittet alle Ver-
tragsstaaten der Konvention, den Beitritt zu dem Zweiten Pro-
tokoll zu erwägen; 

 4. bittet die Mitgliedstaaten, die Verabschiedung und 
Durchführung des Übereinkommens über Maßnahmen zum 
Verbot und zur Verhütung der unzulässigen Einfuhr, Ausfuhr 
und Übereignung von Kulturgut164 zu erwägen; 

 5. erklärt erneut, wie wichtig die Bestimmungen des 
Übereinkommens über gestohlene oder rechtswidrig ausgeführ-
te Kulturgüter166 sind, und bittet die Mitgliedstaaten, soweit 
nicht bereits geschehen, den Beitritt zu dem Übereinkommen 
zu erwägen; 

 6. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, wirk-
same nationale und internationale Maßnahmen aufzunehmen, 
um den unerlaubten Handel mit Kulturgütern zu verhüten und 
zu bekämpfen; 

 7. fordert alle zuständigen Organe, Organisationen, 
Fonds und Programme des Systems der Vereinten Nationen und 
die anderen zuständigen zwischenstaatlichen Organisationen 
auf, sich in Abstimmung mit der Organisation der Vereinten 
Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur im Rahmen ih-
res jeweiligen Mandats und in Zusammenarbeit mit den Mit-
gliedstaaten auch weiterhin mit der Frage der Rückgabe oder 
Rückerstattung von Kulturgut an die Ursprungsländer zu befas-
sen und zu diesem Zweck entsprechende Unterstützung bereit-
zustellen; 

 8. bittet die Mitgliedstaaten, in Zusammenarbeit mit der 
Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur damit fortzufahren, systematische Inventare ihres 
Kulturguts zu erstellen; 

 9. bekräftigt die Anstrengungen, die die Organisation der 
Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur un-
ternimmt, um den Einsatz von Identifizierungssystemen, insbe-
sondere die Anwendung der Objekt-ID-Norm, zu fördern und 
zur Vernetzung der Identifizierungssysteme und der bestehen-
den Datenbanken anzuregen, einschließlich des von der Inter-
nationalen Kriminalpolizeilichen Organisation entwickelten 
Systems, mit dem Ziel, die elektronische Übermittlung von In-
formationen zu ermöglichen und auf diese Weise den unerlaub-
ten Handel mit Kulturgütern zu verringern, und ermutigt die 
Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur, in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten gege-
benenfalls weitere diesbezügliche Anstrengungen zu unterneh-
men; 

 10. begrüßt es, dass die Generalkonferenz der Organisa-
tion der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und 
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Kultur am 16. November 1999 den Internationalen Ethikkodex 
für Kunsthändler verabschiedet hat170, und nimmt davon Kennt-
nis, dass die Generalkonferenz auf derselben Tagung den Inter-
nationalen Fonds für die Rückgabe beziehungsweise im Falle 
unerlaubter Aneignung die Rückerstattung von Kulturgut an die 
Ursprungsländer eingerichtet hat, der im November 2000 an-
lässlich des dreißigsten Jahrestags des Übereinkommens über 
Maßnahmen zum Verbot und zur Verhütung der unzulässigen 
Einfuhr, Ausfuhr und Übereignung von Kulturgut auf den Weg 
gebracht wurde; 

 11. legt dem Generaldirektor der Organisation der Verein-
ten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur nahe, eine 
Strategie zur wirksamen Förderung des Internationalen Fonds 
festzulegen und durchzuführen, und bittet die Mitgliedstaaten, 
die zwischenstaatlichen Organe, den Privatsektor und andere 
interessierte Geber der internationalen Gemeinschaft, freiwilli-
ge Beiträge an den Fonds zu entrichten;  

 12. ersucht den Generalsekretär, in Zusammenarbeit mit 
der Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissen-
schaft und Kultur alle Möglichkeiten auszuschöpfen und gege-
benenfalls auch weitere Initiativen einzuleiten, um die Verwirk-
lichung der in dieser Resolution genannten Ziele zu erreichen; 

 13. ersucht den Generalsekretär außerdem, in Zusammen-
arbeit mit dem Generaldirektor der Organisation der Vereinten 
Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur der General-
versammlung auf ihrer achtundfünfzigsten Tagung einen Be-
richt über die Durchführung dieser Resolution vorzulegen; 

 14. beschließt, den Punkt "Rückgabe oder Rückerstattung 
von Kulturgut an die Ursprungsländer" in die vorläufige Ta-
gesordnung ihrer achtundfünfzigsten Tagung aufzunehmen. 

RESOLUTION 56/98 

Verabschiedet auf der 86. Plenarsitzung am 14. Dezember 2001, ohne Abstim-
mung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/56/L.43 und Add.1, einge-
bracht von: Antigua und Barbuda, Argentinien, Bahamas, Barbados, Bolivien, Bra-
silien, Chile, Costa Rica, Dominica, Dominikanische Republik, Ecuador, El Salva-
dor, Guatemala, Guyana, Haiti, Jamaika, Kolumbien, Mexiko, Panama, Paraguay, 
Peru, St. Lucia, Suriname, Trinidad und Tobago, Uruguay, Venezuela. 

56/98. Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen 
und dem Lateinamerikanischen Wirtschaftssystem 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 54/8 vom 25. Oktober 
1999 über die Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Natio-
nen und dem Lateinamerikanischen Wirtschaftssystem, 

 nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs171, 

 
170 Siehe Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur, Records of the General Conference, Thirtieth Session, Paris, 
26 October-17 November 1999, Vol. I: Resolutions. 
171 A/56/171. 

 eingedenk des Abkommens zwischen den Vereinten Natio-
nen und dem Lateinamerikanischen Wirtschaftssystem172, in 
dem die Parteien vereinbaren, ihre Zusammenarbeit in Fragen 
von gemeinsamem Interesse in ihrem jeweiligen Zuständig-
keitsbereich im Einklang mit ihren Satzungen zu verstärken 
und auszuweiten, 

 in Anbetracht dessen, dass das Lateinamerikanische Wirt-
schaftssystem mit den Sonderorganisationen und anderen Or-
ganisationen und Programmen des Systems der Vereinten Na-
tionen gemeinsame Aktivitäten durchführt, insbesondere mit 
der Handels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten Natio-
nen, der Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wis-
senschaft und Kultur, der Ernährungs- und Landwirtschaftsor-
ganisation der Vereinten Nationen, der Weltorganisation für 
geistiges Eigentum, der Organisation der Vereinten Nationen 
für industrielle Entwicklung und der Wirtschaftskommission 
für Lateinamerika und die Karibik, 

 erfreut darüber, dass Veränderungen bei der Behandlung 
von Themen im Zusammenhang mit dem System der Vereinten 
Nationen in engem Kontakt mit den Delegationen der Mit-
gliedstaaten, die an diesen Beratungen teilnehmen, fortlaufend 
verfolgt werden, 

 1. nimmt mit Befriedigung Kenntnis von dem Bericht des 
Generalsekretärs171; 

 2. fordert die Wirtschaftskommission für Lateinamerika 
und die Karibik nachdrücklich auf, ihre Koordinierung mit 
dem Lateinamerikanischen Wirtschaftssystem und die gegen-
seitige Unterstützung weiter zu vertiefen; 

 3. fordert das Entwicklungsprogramm der Vereinten Na-
tionen nachdrücklich auf, unter Zugrundelegung seines neuen 
allgemeinen Rahmens und seiner hoch prioritären Entwick-
lungsziele zur Unterstützung einer nachhaltigen Entwicklung 
seine finanzielle und technische Zusammenarbeit mit den Pro-
grammen weiterzuführen, die das Ständige Sekretariat des La-
teinamerikanischen Wirtschaftssystems auf Gebieten von ge-
meinsamem Interesse und Belang durchführt, mit dem Ziel, die 
von dem Lateinamerikanischen Wirtschaftssystem gewährte 
technische Hilfe zu ergänzen; 

 4. fordert die Sonderorganisationen und die anderen Or-
ganisationen, Fonds und Programme des Systems der Vereinten 
Nationen nachdrücklich auf, ihre Unterstützung der Aktivitäten 
des Lateinamerikanischen Wirtschaftssystems und ihre Mitwir-
kung an diesen fortzusetzen und zu verstärken; 

 5. ersucht den Generalsekretär der Vereinten Nationen 
und den Ständigen Sekretär des Lateinamerikanischen Wirt-
schaftssystems erneut, zu gegebener Zeit die Durchführung des 
Abkommens zwischen den Vereinten Nationen und dem La-
teinamerikanischen Wirtschaftssystem172 zu bewerten und der 
Generalversammlung auf ihrer siebenundfünfzigsten Tagung 
darüber Bericht zu erstatten; 
 
172 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 1651, Nr. 1061. 
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